
Aufnahmeantrag des Fußball-JFV Wiesbach 2011 e. V.  

 

Aufnahmeantrag des Fußball-JFV Wiesbach 2011 e. V. 
 Neuantrag  Änderungsantrag zur Mitgliedsnummer:      ___ 

Hiermit erkläre ich mit Wirkung zum      _____ meinen Beitritt zum 

Fußball-Jugendförderverein (Fußball-JFV) Wiesbach 2011 e. V. 

Name:        Telefon (p):        

Vorname:        Telefon (d):        

Straße/Haus-Nr.:        Mobil:        

Wohnort:        E-Mail:        

Geburtsdatum:        

 Eine Vereinssatzung habe ich erhalten und erkenne diesen an. 

 Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der Erziehungsberechtigten notwendig. 

 Aktiver Jugendspieler aus einem Stammverein 

 Funktionär aus einem Stammverein 

 Name des Erziehungsberechtigten:        

Ort, Datum:        

_____________________________________ _____________________________________ 

(Unterschrift Mitglied) (Unterschrift der/s gesetzlichen Vertreter/s) 

Einzugsermächtigung und Erklärung 

über die Teilnahme am Bankeinzugsverfahren 

1. Ich ermächtige den Fußball-JFV Wiesbach 2011 e.V., die von mir zu entrichtenden Beiträge jeweils bei 
Fälligkeit zu Lasten meines nachstehend genannten Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. 

2. Diese Ermächtigung gilt, bis ich Sie dem Fußball-JFV Wiesbach 2011 e.V. gegenüber schriftlich widerrufe. 
3. Das u. a. Geldinstitut ist ermächtigt, dem Lastschrifteinzug des Fußball-JFV Wiesbach 2011 e.V. nachzu-

kommen, soweit mein Kontoguthaben oder Kredit ausreicht. 
4. Ich verpflichte mich, für ausreichendes Guthaben oder Kreditermächtigung zu sorgen. Im Falle der Nicht-

einlösung entstehende Mahngebühren und Bankspesen können mir belastet werden. 

Bankverbindung: 

Geldinstitut:        Sitz des Instituts:        

Kontoinhaber:         

Bankleitzahl:        Kontonummer:        

Ort, Datum:        _______________________________________ 

 (Unterschrift Kontoinhaber) 

Mitgliedsbeiträge 

Mitgliedsbeiträge für natürliche und juristische Personen beträgt monatlich € 6,- bzw. im Jahr € 72,-. 

Ehrenmitglieder, Aktive Mitglieder (§ 3 Nr. 3 der Satzung des Fußball-JFV/Spieler, Trainer und Betreuer) und 

Vorstandsmitglieder sowie Kassenprüfer, die einem Stammverein angehören und dort einen regulären Mit-

gliedsbeitrag entrichten, sind beitragsfrei. 


